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1 Anlass 

Um die bauplanungsrechtliche Voraussetzung für die Errichtung dreier Wohnhäuser in der Ortslage 
Gröningen zu schaffen, wurde die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen. Die Planung ent-
spricht dem Ziel der Stadt, zur Verringerung der Inanspruchnahme von Grund und Boden für die Be-
reitstellung von Bauland die Potentiale der Innenentwicklung und damit vorrangig bereits erschlossene 
Flächen im Inneren der Ortschaft zu nutzen.  
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes erstreckt sich über Teilflächen der Flurstücke 842 
und 782/163 der Flur 9 in der Gemarkung Gröningen. 
 
Im Rahmen der Bauleitplanung sind mögliche Vorkommen sowie Betroffenheiten des artenschutz-
rechtlich relevanten Artenspektrums auf der auszuweisenden Baufläche zu überprüfen. Ziel der arten-
schutzrechtlichen Betrachtung ist die Zusammenfassung der aus artenschutzrechtlicher Sicht relevan-
ten Konfliktpotentiale und die Gegenüberstellung möglicher Vermeidungs- bzw. vorgezogener Aus-
gleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen). Auf diese Weise soll eine eventuelle Notwendigkeit von Aus-
nahmen von den Verboten des § 44 BNatSchG sowie bei Bedarf deren Zulässigkeit ermittelt werden. 
 
 

2 Rechtliche Grundlagen 

Die zentralen Vorschriften des besonderen Artenschutzes finden sich im § 44 BNatSchG, der für die 
besonders und die streng geschützten Tier- und Pflanzenarten Verbote für verschiedenartige Beein-
trächtigungen beinhaltet. 
 
Entsprechend § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten (Zugriffsverbote): 
 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören, 
 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 
 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 
Zu beachten ist, dass sich das Störungsverbot des Absatzes 1 des Paragrafen 44 BNatSchG neben den 
europäischen Vogelarten ausschließlich auf die streng geschützten Arten bezieht, während die restli-
chen Verbote für alle besonders geschützte Arten gelten. 
 
Nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG gelten folgende Arten als besonders geschützt: 
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• Tier- und Pflanzenarten, die in den Anhängen A oder B der EG-Artenschutzverordnung (Verord-
nung (EG) Nr. 338/97) aufgeführt sind, 

• Tier- und Pflanzenarten, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt sind, 

• in Europa natürlich vorkommende Vogelarten im Sinne des Artikels 1 der Vogelschutzrichtlinie (eu-
ropäische Vogelarten), 

• Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 BNatSchG aufgeführt sind: 
- § 54 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG: Arten der BArtSchV Anhang 1, Spalte 2 (besonders geschützte 

Arten) 
- § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG: Verordnung über gefährdete Arten, für die die Bundesrepublik 

Deutschland eine besondere Verantwortung trägt (Verordnung derzeit noch nicht erlas-
sen). 

 
Folgende Arten gelten zusätzlich als streng geschützt: 
 

• Tier- und Pflanzenarten des Anhanges A der EG-Artenschutzverordnung (Verordnung (EG) Nr. 
338/97), 

• Tier- und Pflanzenarten, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt sind, 

• Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG aufgeführt sind: 
- § 54 Abs. 2 Nrn. 1 - 3 BNatSchG: Arten der BArtSchV Anhang 1, Spalte 3 (streng geschützte 

Arten). 
 
Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG gelten für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und 
Landschaft sowie nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässige Vorhaben im Sinne des § 18 
Abs. 2 Satz 1 BNatSchG (Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen nach § 30 des Baugesetzbuches, 
während der Planaufstellung nach § 33 des Baugesetzbuches und im Innenbereich nach § 34 des Bau-
gesetzbuches), besondere Maßgaben: 
 

• Sind im Anhang IV der FFH-RL aufgeführte Tierarten oder europäische Vogelarten betroffen, liegt 
das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Abs. 1 Nr. 1 nicht vor, wenn das Tötungs- und Verlet-
zungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht wird und die Beeinträch-
tigung nicht vermieden werden kann. 

• Das Entnahmeverbot des Abs. 1 Nr. 1 gilt nicht für erforderliche Maßnahmen, die auf den Schutz 
der Tiere sowie ihrer Lebensformen abzielen (Umsiedlung u.ä.). 

• Das Verbot des Abs. 1 Nr. 3, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der beson-
ders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, liegt nicht 
vor, wenn die ökologische Funktion der vom Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

• Soweit erforderlich, können vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) festgesetzt 
werden. 

• Für Standorte wildlebender Pflanzen der im Anhang IV der FFH-RL aufgeführten Arten gelten die 
Punkte entsprechend. 

• Sind andere besonders geschützte Arten (d.h. keine Vogelarten, keine Arten des Anhanges IV der 
FFH-RL) betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs gemäß § 15 BNatSchG 
oder Vorhabens im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG kein Verstoß gegen die Zugriffsverbote 
vor. 
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Dies bedeutet, dass bei Vorliegen eines im Sinne der Eingriffsregelung zu kompensierenden zuläs-
sigen Eingriffes bzw. dass im Rahmen der Bauleitplanung nur die Arten des Anhanges IV sowie die 
europäischen Vogelarten der artenschutzrechtlichen Prüfung zu unterziehen sind. Für diese Arten 
ist nur in Fällen, in denen die Voraussetzungen des § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG nicht erfüllt werden 
können, neben der Bau- und Plangenehmigung eine Ausnahme oder Befreiung nach dem 
BNatSchG erforderlich1. Arten der Bundes- bzw. EG-Artenschutzverordnung sind von der Prüfung 
ausgenommen, soweit sie nicht zusätzlich in den oben genannten Schutzkategorien aufgeführt 
sind. 

 
Im Bebauungsplan sollte der Artenschutz insoweit geprüft werden, als dass grundsätzliche Aussagen 
über die Vereinbarkeit mit der geplanten Flächennutzung getroffen werden können. Auszuschließen 
ist eine Bebauung nur, wenn eine Umsetzung aufgrund artenschutzrechtlicher Belange auf Dauer nicht 
möglich ist: 
 

„Im Bebauungsplan sollten einzelne Grundstücke, deren Bebauung § 44 Abs. 1 
BNatSchG auf Dauer entgegensteht, durch entsprechende Festsetzungen von der Be-
bauung ausgeschlossen werden. Führt die Planung dazu, dass in großen Teilen des 
überplanten Bereiches in Zukunft permanente Lebensstätten auf Dauer nicht mehr zu 
Verfügung stehen, muss dies in der Bauleitplanung berücksichtigt werden. Nur die der 
dauerhaften Verwirklichung des Bauleitplans entgegenstehenden artenschutzrechtli-
chen Verbote sind relevant, keineswegs hingegen vereinzelte gefährdete Lebensstät-
ten. Einer Zerstörung kann nur bei der Errichtung des Bauvorhabens entgegengewirkt 
werden, nicht zuletzt, weil sich im überplanten Bereich bei einem als Angebotsplan aus-
gerichteten Bebauungsplan der Zustand von Natur und Landschaft von der Verabschie-
dung des Planes bis zur Realisierung der festgesetzten Bauvorhaben wesentlichen än-
dern kann.“2 

 
 

3 Kurzcharakteristik des Untersuchungsgebietes 

Der Standort des geplanten Vorhabens befindet sich im südlichen Teil der ca. 30 km südwestlich der 
Landeshauptstadt Magdeburg gelegenen Stadt Gröningen. Der räumliche Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes erstreckt sich über Teilflächen der Flurstücke 842 und 782/163 der Flur 9 in der Gemarkung 
Gröningen. Die Größe des Geltungsbereichs beträgt ca. 0,34 ha. Westlich, nördlich und südlich, teils 
direkt an die Vorhabensfläche anschließend, befindet sich Wohnbebauung (Wohnblock, Einzelge-
bäude). Östlich und südöstlich grenzen mit Lauben und Schuppen bebaute Gärten an. Der größte Teil 
des Geltungsbereiches selbst wird von teils devastiertem ruderalisiertem Grünland eingenommen, das 
mit Pferden beweidet wird. Auf dem östlichen Abschnitt befindet sich brachliegendes Grabeland, an 
das nördlich ein kleines Ruderalgebüsch aus Holunder (Sambucus nigra) und Brombeere (Rubus fruti-
cosus) angrenzt. Überragt wird es von einer einzelnen Fichte (Picea abies). Eine im Randbereich ste-

 
1 BUND/LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT NATURSCHUTZ, LANDSCHAFTSPFLEGE UND ERHOLUNG (LANA): Vollzugshinweise zum 
Artenschutzrecht (Stand 2010), Online-Publikation, https://www.la-na.de/Veroeffentlichungen.html, Abruf 
2019. 
2   LOUIS, HANS WALTER: Die naturschutzrechtlichen Anforderungen an den Artenschutz in der Bauleitplanung, aus: 
Institut für Städtebau: Kurs Bauleitplanung und Artenschutz, Online-Publikation, www.dihk.de, Abruf 2015. 
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hende alte Silber-Weide befindet sich außerhalb des Geltungsbereiches. Der am westlichen Rand be-
findliche geplante Zufahrtsbereich wird von Ziergehölzen aus Forsythie (Forsythia x intermedia) und 
Erbsenstrauch (Caragana arborescens) eingenommen, die einen kleinen, aber dichten Bestand bilden. 
Die südliche Abgrenzung des zu beplanenden Gebietes erfolgt durch einen Kirschbaum sowie eine 
Fichtenreihe (Picea abies), die aufgrund der trockenen Sommer der letzten Jahre abgängig ist. 
 

 
 
Die Fläche befindet sich außerhalb jeglicher naturschutzrechtlichen Schutzgebiete.  
 
 

4 Methodik 

Im Rahmen der artenschutzfachlichen Behandlung sind folgende Arbeitsschritte durchzuführen: 
 

1. die Ermittlung der artenschutzfachlich relevanten Arten, 
 

2. Prüfung auf Vorliegen eines Verbotstatbestandes für jede relevante Art, 
 

3. bei drohendem Verstoß gegen ein oder mehrere Verbote erfolgt die Prüfung, ob das drohende 
Verbot i.V.m. § 44 Abs. 5 Satz 3 durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen abgewendet wer-
den kann (Abwendung), 
 

4. sofern eine Abwendung nicht greift und ein Verstoß gegen ein Gebot zu erwarten ist, sind die 
Rechtsfolgen für das Vorhaben zu ermitteln und zu prüfen, inwieweit eine Ausnahme gemäß 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG möglich ist oder die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 67 
BNatSchG gegeben sind. 

 
Die Entscheidung über die Erteilung einer Ausnahme oder einer Befreiung trifft die zuständige Natur-
schutzbehörde. 
 
Die Vorhabensfläche wird auf Hinweise zum Vorkommen besonders geschützter Arten hin untersucht. 
Dies erfolgt in erster Linie durch eine Abschätzung vorhandener Habitatstrukturen auf ihre Eignung 
diesen Arten als Lebens- bzw. Teillebensraum zu dienen. Tiefergreifend erfolgt bei einem Vorhanden-
sein entsprechender Lebensräume eine Sichtuntersuchung, ob entsprechende Arten bzw. deren offen-
sichtliche Lebensstätten vorhanden sind. 
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Eine entsprechende Flächenbegehung wurde am 27.08.2019 durchgeführt. 

5 Relevanzprüfung 

Die Relevanzprüfung hat allgemein die Aufgabe, diejenigen vorkommenden oder potenziell vorkom-
menden Arten zu ermitteln, die hinsichtlich der möglichen Wirkungen des Vorhabens zu betrachten 
sind. Anhand der auf der Untersuchungsfläche vorkommenden Lebensraumtypen wird ermittelt, wel-
che Arten im Planungsraum voraussichtlich zu erwarten sind. Grundlage hierfür bildet das Internet-
Handbuch der Arten des Anhangs IV der FFH-R des BfN3. Die Feststellung der Relevanz sagt damit 
noch nichts über das tatsächliche Vorhandensein der Arten auf den zu untersuchenden Flächen so-
wie der vorhabensbezogenen Betroffenheit der als relevant erachteten Arten aus. 
 
Nachstehend erfolgt eine Auflistung der im Vorhabensgebiet zu findenden Lebensräume und eine 
Kurzbeschreibung hinsichtlich ihrer theoretischen gemäß der rechtlichen Vorgaben wertgebenden Ar-
tenausstattung. In der darauffolgenden Tabelle wird die Relevanz dieser Arten ermittelt. 
 

Lebensraumtyp ruderalisiertes Grünland 

Unter ruderalisiertem Grünland versteht man Grünländer, die zunehmende Bestände ruderaler Arten 

aufweisen. Insbesondere auf kleineren innerörtlichen bzw. Ortsrandflächen ermöglichen zumeist hohe 
Stickstoffgehalte und unregelmäßige Nutzung das Einwandern von Stickstoff- und Störungszeigern 
(z.B. Brennnessel, Acker-Kratzdistel, Rainfarn, Große Klette). Die faunistische Ausstattung ist eher be-
grenzt. Im Gegensatz zu den störungsarmen artenreichen Grünländern feuchter bis mesophiler Stand-
orte ist hier die Bedeutung als Niststandort für wiesenbrütende Vogelarten sehr gering. Die Mischbe-
stände aus Arten des mesophilen und des Intensivgrünlands sowie blütenreicher ruderaler Stauden 
bieten dagegen Lebensraum für viele Insekten. Diese sowie die Samenstände der Hochstauden dienen 
Singvögeln als Nahrung (Finken u.ä.). Unter bestimmten Voraussetzungen, d.h. bei kleinräumigem Vor-
liegen bestimmter Habitatmerkmale wie Besonnung, Bodenart usw., können Randbereiche durch Rep-
tilien besiedelt werden. 
 

Lebensraumtyp Gebüsche 

Strauchartige Gehölze dienen einer Vielzahl von Tierarten als Lebensraum und beherbergen insbeson-
dere in störungsarmer Lage eine artenreiche Vogelfauna. Hier zu nennen sind in erster Linie die Sing-
vögel, die in dichten Strukturen der Sträucher ausreichenden Brutraum finden. Weiterhin dienen Blü-
ten als Insektenweide. Durch Fledermäuse werden Gehölze häufig als Leitstrukturen während der 
Jagdflüge genutzt. 
 
 
 
 
 

 
3 Bundesamt für Naturschutz: Internethandbuch Arten; Arten Anhang IV FFH-Richtlinie; Online-Publikation, 
https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie.html, Abruf 2019. 
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Tabelle 1: Relevanzprüfung für Vorhaben, die der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung oder der Bauleitplanung unterliegen 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name 

FF
H

 A
n

h
. I

V
 

e
u

ro
p

. V
o

ge
la

rt
 

Habitat Relevanz 

Lebensraumtyp ruderalisiertes Grünland 

Vögel       

wiesenbrütende Vogelarten  § Bruthabitat: störungsarmes mesophiles Grünland, Feucht-
grünland; Nahrungshabitat: wie Bruthabitat, teils Gewässer-
ufer 

Vorhabensfläche zu klein und aufgrund der angrenzenden 
Nutzungen zu störungsintensiv  

 nicht relevant 

Singvögel 
 

 § Bruthabitat: Gehölze (Sträucher, Hecken, teils Baumkronen), 
teils gehölzanschließende Staudensäume, teils offenes Ge-
lände bzw. Landwirtschaftsflächen; Nahrungshabitat: Ge-
hölze, angrenzende Staudenfluren, Offenland u.ä. 

als Nahrungshabitat geeignet  

 relevant 

offenlandbejagende Greifvögel  § gehölzdurchsetztes Offenland; Bruthabitat: höhere Bäume 
(Hecken, Gehölzflächen); Jagdhabitat: Ackerflächen, Grün-
landflächen, Brachen, Ruderalfluren u.ä. 

als Nahrungshabitat geeignet  

 relevant 

Reptilien       

Lacerta agilis Zauneidechse §  halboffene, wärmebegünstigte Lebensräume, warme be-
sonnte Flächen, mit dichter und lockerer Vegetation im 
Wechsel mit nahen Versteckmöglichkeiten sowie lockerem 
sandigem Bodenmaterial zur Eiablage 

vereinzelte kleinsträumig geeignete Habitatstrukturen vor-
handen 

 relevant 
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Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name 

FF
H

 A
n

h
. I

V
 

e
u

ro
p

. V
o

ge
la

rt
 

Habitat Relevanz 

Insekten      

Maculinea nausithous Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 

§  frische bis (wechsel-) feuchte Goldhafer- und Glatthaferwie-
sen, Feucht- und Streuwiesen, Hochstaudensäume entlang 
von Fließgewässern; Voraussetzung Vorkommen vom Gro-
ßen Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis); Verbreitung: 
südliches Deutschland, Einzelpopulationen in der Nord-
hälfte Deutschlands 

Vorhabensfläche ohne Wirtspflanze, daher ohne Habitat-
eignung 

 nicht relevant 

Maculinea teleius Heller Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 

§  nährstoffarme, frische bis (wechsel-) feuchte Wiesen; Vo-
raussetzung Vorkommen vom Großen Wiesenknopf (San-
guisorba officinalis); Verbreitung: südliches Deutschland, 
Einzelpopulationen in der Nordhälfte Deutschlands  

Vorhabensfläche ohne Wirtspflanze, daher ohne Habitat-
eignung 

 nicht relevant 

      
Lebensraumtyp Gebüsche 

Säugetiere       

gehölzbejagende Fledermausarten § 

 

Jagdhabitat Gehölze und Gehölzränder bzw. Flächen mit lo-
ckerem Baumbestand (Streuobstwiesen u.ä.), offene und 
halboffene Kulturlandschaft 

geeignete Habitate vorhanden  

 relevant 

Vögel       

gehölzbesiedelnde Singvogelarten, Tauben, 
Spechte 

 § Bruthabitat: Gehölze (Sträucher, Hecken, teils Baumkronen); 
Nahrungshabitat: Gehölze, angrenzende Staudenfluren u.ä. 

geeignete Habitate vorhanden  

 relevant 
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Alle weiteren im Anhang IV aufgeführten Arten, insbesondere die dort aufgeführten Pflanzenarten, 
sind in Lebensraumtypen beheimatet, die am Vorhabensstandort nicht vorkommen und können somit 
ohne Berücksichtigung bleiben. 
 
 

6 Konfliktanalyse 

In der Konfliktanalyse ist zu prüfen, ob für die relevanten näher zu betrachtenden Arten die spezifi-
schen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG unter Berücksichtigung des Abs. 5 eintreten. 
 
Um Beeinträchtigungen zu minimieren sowie um Verstöße gegen die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 
1 BNatSchG auszuschließen, können in diesem Zusammenhang Vermeidungs- sowie vorgezogene, spe-
ziell dem Artenschutz zugeordnete Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) vorgesehen werden. 
Ziel ist es, sicherzustellen, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen der lokalen Populationen ver-
bleiben. Ist dies nicht möglich, ist der Nachweis zu führen, dass naturschutzfachliche Voraussetzungen 
für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bzw. für eine Befreiung gemäß § 67 BNatSchG gegeben 
sind. 
 
 

6.1 Vorhabenbeschreibung 

Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes ist die Schaffung von Baurecht für die Errichtung dreier 
Wohnhäuser. Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 0,34 ha. Durch den Bauleitplan wird ein 
allgemeines Wohngebiet mit einer Zufahrt, die das Wohngebiet vom Hederslebener Weg aus er-
schließt, ausgewiesen. Es wird eine Grundflächenzahl von 0,4 wird festgesetzt, was bedeutet, dass 40 
% der Baugrundstücke überbaut werden dürfen. Zulässig sind Einzel- und Doppelhäuser, die bis zu 2 
Geschosse aufweisen dürfen. 
 
 

6.2 Darstellung und Bewertung der Wirkfaktoren 

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren aufgeführt, die in der Regel zu Beeinträchtigungen und Störun-

gen der relevanten Arten führen können. Diese können entsprechend ihrer Wirkdauer temporärer o-

der dauerhafter Art sein.  

 

baubedingte Wirkfaktoren 

Durch die Bauarbeiten sind baubedingt vor allem temporäre visuelle und akustische Reize zu erwarten, 

die eine vergrämende Wirkung auf empfindliche Tierarten haben können.  
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anlagebedingte Wirkfaktoren 

Anlagebedingt ist eine dauerhafte Überbauung der Bodenfläche durch die Errichtung der geplanten 

Gebäude zu betrachten. Hierdurch können Lebensräume oder Teillebensräume geschützter Arten ver-

loren gehen. Es kann es zu einem direkten Tötungsrisiko kommen, wenn Nistplätze oder Bauanlagen 

überbaut und Gelege, Jungtiere aber auch adulte Individuen zerstört bzw. getötet werden. Bezüglich 

der Arten, die die überbauten Flächen zur Nahrungssuche nutzen, müsste man von einem indirekten 

Tötungsrisiko ausgehen, wenn hierdurch das Nahrungshabitat gänzlich zerstört werden würde und die 

Tiere keine Möglichkeit hätten, Ausweichflächen zu nutzen. 

 

betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Betriebsbedingte Lärmemissionen sowie optische Störungen treten durch die Frequentierung der be-

planten Flächen auf. Die visuelle Wahrnehmung von Menschen und Fahrzeugen kann eine Scheuch-

wirkung bewirken. Eine entsprechende Frequentierung insbesondere im Bereich des angrenzenden 

Wohnblockes ist bereits im Bestand vorhanden. Aufgrund der geringen Größe der beplanten Fläche ist 

davon auszugehen, dass sich hier kaum störungsfreie Bereiche finden werden. 
 
 

6.3 Darstellung und Bewertung der Betroffenheit der relevanten Arten 

Ableitend von den vorgenannten Wirkfaktoren wird nachfolgend das Eintreten der Verbotstatbe-
stände des § 44 BNatSchG auf die als untersuchungsrelevant ermittelten Arten untersucht. Hierbei 
finden mögliche Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen Berücksichtigung. Werden Verbote erfüllt, wird 
überprüft, ob die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für die ausnahmsweise Zulassung des Vor-
habens gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG in Übereinstimmung mit den Vorgaben des Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
vorliegen, d.h. ob die Populationen der betroffenen Arten trotz Umsetzung des Vorhabens in einem 
günstigen Erhaltungszustand verbleiben. 
 
Grundlage für die folgende artenschutzrechtliche Bewertung vorhabensbedingter Beeinträchtigungen 
sind die aus den Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG zusammenfassend abge-
leiteten Schädigungs-, Störungs- und Tötungsverbote. 
 
Am Standort wurde am 27.08.2019 bei sonnigem Wetter eine Begehung der Vorhabensfläche durch-
geführt. 
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relevante Art/Artengruppe 

gehölzbejagende Fledermäuse 

Kurzbeschreibung der Habitatanforderungen 

Jagdhabitat: Gehölze und Gehölzränder bzw. Flächen mit lockerem Baumbestand (Streuobstwiesen u.ä.), offene und 
halboffene Kulturlandschaft 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

     nachgewiesen      potentiell möglich 

Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 Ein direktes Verletzungs- und Tötungsrisiko wird ausgeschlossen. Gehölze werden nur 
kleinflächig entfernt. Im näheren Umkreis sind weitere Flächen vorhanden, die zur Nah-
rungsbeschaffung genutzt werden können (halboffene Wiesen-Gehölz-Flächen nordöstlich 
- östlich des Standortes, Gehölz südöstlich des Standortes). Ein indirektes Tötungsrisiko 
durch Nahrungsflächenentzug kann damit ausgeschlossen werden. 

     ja      nein 

Sind Vermeidungs- oder funktionserhaltende Maßnahmen erforderlich?      ja      nein 

Tritt der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ ein?      ja      nein 

erhebliche Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) - streng geschützte Arten, europäische Vogelarten 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzuchts-, Mauser-, Überwinterungs- oder 
Wanderzeiten erheblich gestört? 

 Die Fortpflanzungshabitate der Arten befinden sich in und an Gebäuden, bei den Wald-
arten in geeigneten Baumbeständen; beides ist auf der Vorhabensfläche nicht zu finden, 
so dass sie nicht zur Reproduktion geeignet ist. Störungen bspw. durch Scheuchwirkungen 
u.ä. während der Fortpflanzungs- und Aufzuchtszeit können damit ausgeschlossen wer-
den. Potentielle Überwinterungsquartiere wie Keller, Stollen u.ä. sind nicht vorhanden, 
womit Störungen während der Überwinterung gleichfalls auszuschließen sind. Da es sich 
um nachtaktive Tierarten handelt, ist auch eine baubedingte Störung des Jagdgeschehens 
während der genannten Zeiträume auszuschließen. 

     ja      nein 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand der lokalen Population?      ja      nein 

Sind Vermeidungs- oder funktionserhaltende Maßnahmen erforderlich?      ja      nein 

Tritt der Verbotstatbestand „Störung“ ein?      ja      nein 

Entnahme, Schädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 
zerstört? 

 Die Fortpflanzungshabitate der Arten befinden sich in und an Gebäuden, bei den Wald-
arten in geeigneten Baumbeständen; beides ist auf der Vorhabensfläche nicht zu finden, 

     ja      nein 
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relevante Art/Artengruppe 

gehölzbejagende Fledermäuse 

so dass sie nicht zur Reproduktion geeignet ist. Eine Beschädigung und Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann damit ausgeschlossen werden. 

Wird die Funktionalität gewahrt?      ja      nein 

Sind Vermeidungs- oder funktionserhaltende Maßnahmen erforderlich?      ja      nein 

Tritt der Verbotstatbestand „Entnahme, Schädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten“ ein? 

     ja      nein 

Ist die Erteilung einer Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?      ja      nein 
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relevante Art/Artengruppe 

Singvögel; gehölzbesiedelnde Singvogelarten, Tauben, Spechte 

Kurzbeschreibung der Habitatanforderungen 

Bruthabitat: Gehölze (Sträucher, Hecken, teils Baumkronen), teils gehölzanschließende Staudensäume, teils offenes Ge-
lände bzw. Landwirtschaftsflächen; Nahrungshabitat: Gehölze, angrenzende Staudenfluren, Offenland u.ä. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

     nachgewiesen      potentiell möglich 

Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 Eine Verletzung/Tötung adulter Individuen ist aufgrund des Vorhabenscharakters und der 
Mobilität der Tiere auszuschließen. Bei Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen werden 
durch die Rodungsmaßnahmen keine eventuell vorhandenen Niststätten zerstört, wodurch 
es zur Tötung von Individuen (Gelege, Jungvögel) käme. Im näheren Umkreis sind weitere 
Flächen vorhanden, die zur Nahrungsbeschaffung genutzt werden können (u.a. angren-
zende Gärten, halboffene Wiesen-Gehölz-Flächen nordöstlich - östlich des Standortes). Ein 
indirektes Tötungsrisiko durch die Überbauung der Nahrungsflächen und damit durch Nah-
rungsflächenentzug kann damit ausgeschlossen werden.  

     ja      nein 

Sind Vermeidungs- oder funktionserhaltende Maßnahmen erforderlich? 

 Vermeidungsmaßnahme - Brutvögel: Zum Schutz von Gelegen, Nestlingen und noch nicht 
mobilen Jungvögeln ist eine Bauzeitenregelung einzuhalten. Dementsprechend dürfen Ge-
hölzrodungen nur außerhalb der Brutzeit, d.h. zwischen 01. Oktober und 28. Februar durch-
geführt werden.  

     ja      nein 

Tritt der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ ein?      ja      nein 

erhebliche Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) - streng geschützte Arten, europäische Vogelarten 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzuchts-, Mauser-, Überwinterungs- oder 
Wanderzeiten erheblich gestört? 

 Störungen baustellennaher Fortpflanzungs- und Aufzuchtsstätten bzw. Rückzugsorte 
während der Mauserzeit durch Lärmimmissionen und Bewegungsreize infolge einer baube-
dingten temporären Erhöhung des Verkehrsaufkommens bzw. durch den Baubetrieb kön-
nen nicht ausgeschlossen werden. Im näheren Umkreis sind ausreichend Ausweichflächen 
vorhanden, so dass die Störungen insbesondere bei kontinuierlichem Baubetrieb die Erheb-
lichkeitsschwelle nicht erreichen und sich der Erhaltungszustand lokaler Populationen nicht 
verschlechtert. Betriebsbedingte Störungen werden als nicht erheblich angesehen, da be-
reits im Bestand entsprechende Beeinträchtigungen aufgrund flächenangrenzender Nut-
zungen bestehen (Wohnbebauungen, Gartennutzung, KFZ-Verkehr). Während der Überwin-
terungs- oder Wanderzeiten können die gehölzfreien Teile des Plangebietes dagegen als 
Nahrungshabitat genutzt werden, insbesondere die samenreiche Ruderalvegetation auf Tei-
len der Grünlandfläche und des Grabelandes. Im näheren Umkreis sind allerdings weitere 

     ja      nein 
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relevante Art/Artengruppe 

Singvögel; gehölzbesiedelnde Singvogelarten, Tauben, Spechte 

Flächen vorhanden, die zur Nahrungsbeschaffung genutzt werden können (u.a. angren-
zende Gärten, halboffene Wiesen-Gehölz-Flächen nordöstlich - östlich des Standortes), so 
dass erhebliche Störungstatbestände auch hier ausgeschlossen werden können. 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand der lokalen Population?      ja      nein 

Sind Vermeidungs- oder funktionserhaltende Maßnahmen erforderlich?      ja      nein 

Tritt der Verbotstatbestand „Störung“ ein?      ja      nein 

Entnahme, Schädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zer-
stört? 

 Bei Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen kommt es zu keiner Schädigung oder Zer-
störung genutzter Fortpflanzungsstätten. Im näheren Umkreis sind weitere Flächen vorhan-
den, die als Ruhestätten genutzt werden können (u.a. halboffene Wiesen-Gehölz-Flächen 
nordöstlich - östlich des Standortes, Gehölz südöstlich des Standortes). 

     ja      nein 

Wird die Funktionalität gewahrt?      ja      nein 

Sind Vermeidungs- oder funktionserhaltende Maßnahmen erforderlich?      ja      nein 

Tritt der Verbotstatbestand „Entnahme, Schädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten“ ein? 

     ja      nein 

Ist die Erteilung einer Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?      ja      nein 
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relevante Art/Artengruppe 

offenlandbejagende Greifvögel 

Kurzbeschreibung der Habitatanforderungen 

gehölzdurchsetztes Offenland; Bruthabitat: höhere Bäume (Hecken, Gehölzflächen); Jagdhabitat: Ackerflächen, Grünland-
flächen, Brachen, Ruderalfluren u.ä. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

     nachgewiesen      potentiell möglich 

Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 Der größte Teil des Eingriffsbereiches, der weitestgehend frei von geeignetem Baumbe-
stand ist, ist nicht als Fortpflanzungshabitat geeignet. Eine vorhandene alte Silber-Weide 
sowie eine Fichte enthielten zum Zeitpunkt der Ortsbegehung keine Niststätten. Damit kann 
eine Verletzung/Tötung nicht mobiler Jungtiere bzw. Zerstörung von Gelegen ausgeschlos-
sen werden. Eine Verletzung/Tötung adulter Individuen ist aufgrund des Vorhabenscharak-
ters und der Mobilität der Tiere auszuschließen. Die Vorhabensfläche ist aufgrund ihrer ge-
ringen Größe sowie ihrer Lage im anthropogen besiedelten Bereich als Nahrungsfläche nur 
von untergeordneter Bedeutung. Im Gebiet sind weitere Flächen vorhanden, die zur Nah-
rungsbeschaffung genutzt werden können. Ein indirektes Tötungsrisiko durch Nahrungsflä-
chenentzug kann ausgeschlossen werden. 

     ja      nein 

Sind Vermeidungs- oder funktionserhaltende Maßnahmen erforderlich?      ja      nein 

Tritt der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ ein?      ja      nein 

erhebliche Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) - streng geschützte Arten, europäische Vogelarten 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzuchts-, Mauser-, Überwinterungs- oder 
Wanderzeiten erheblich gestört? 

 Der Eingriffsbereich, der weitestgehend frei von geeignetem Baumbestand ist, ist nicht 
als Fortpflanzungshabitat geeignet. Störungen bspw. durch Scheuchwirkungen u.ä. wäh-
rend der Fortpflanzungs- und Aufzuchtszeit können damit ausgeschlossen werden. Durch 
die Errichtung von Wohngebäuden im Anschluss bereits bebauter Flächen sowie inmitten 
durch Menschen teils intensiv genutzter und frequentierter Flächen ergibt sich keine erheb-
liche Änderung der Störungstatbestände gegenüber der bestehenden Situation. Entspre-
chende Störungen außerhalb des Reproduktionszeitraumes, hier insbesondere während der 
Überwinterungs- und Wanderzeiten, sind nicht zu befürchten, da mit dem nahen unbebau-
ten Offenland außerhalb der Ortslage bzw. den halboffenen Flächen am Ortsrand geeignete 
Ausweichflächen ortsnah zur Verfügung stehen. 

     ja      nein 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand der lokalen Population?      ja      nein 

Sind Vermeidungs- oder funktionserhaltende Maßnahmen erforderlich?      ja      nein 

Tritt der Verbotstatbestand „Störung“ ein?      ja      nein 
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relevante Art/Artengruppe 

offenlandbejagende Greifvögel 

Entnahme, Schädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zer-
stört? 

 Die Vorhabensfläche ist insbesondere aufgrund weitestgehend mangelnder Gehölze als 
Fortpflanzungs- und Ruhestätte ungeeignet, so dass keine Entnahme, Schädigung, Zerstö-
rung erfolgt bzw. zu befürchten ist. Eine vorhandene alte Silber-Weide sowie eine Fichte 
enthielten zum Zeitpunkt der Ortsbegehung keine Niststätten. Die Weide soll erhalten blei-
ben, so dass sie ggf. weiterhin als potentielle Ruhestätte erhalten bleibt. 

     ja      nein 

Wird die Funktionalität gewahrt?      ja      nein 

Sind Vermeidungs- oder funktionserhaltende Maßnahmen erforderlich?      ja      nein 

Tritt der Verbotstatbestand „Entnahme, Schädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten“ ein? 

     ja      nein 

Ist die Erteilung einer Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?      ja      nein 
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relevante Art/Artengruppe 

Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Kurzbeschreibung der Habitatanforderungen 

Art trockenwarmer strukturreicher Magerstandorte. Als Kulturfolger werden auch stark anthropogen überprägte Stand-
orte besiedelt. Dichte und lockere krautige Vegetation im Wechsel in Gehölznähe. Versteckmöglichkeiten durch Totholz, 
Steinhaufen oder liegendes Altgras. Gut besonnte offene oder spärlich bewachsene lockerkörnige Sandflächen zur Eiab-
lage. Aufgrund des geringen Aktionsradius der Art müssen sich diese Teilhabitate in einem engen Umkreis befinden. 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

     nachgewiesen      potentiell möglich 

Keine sandigen Bodenbereiche oder eventuell ersatzweise nutzbare besonnte trockene Lockerbodenbereiche auf der 
Vorhabensfläche und angrenzenden Flächen vorhanden, damit Teilhabitat zur Fortpflanzung fehlend. Vegetationsfreie 
Flächen nur aufgrund von Beweidung und sich daraus ergebender Bodenverdichtung entstanden. In Randbereichen ein-
zelne wenige Strukturen vorhanden (Schutt), die als Verstecke sowie zum Sonnen genutzt werden könnten. 

Kein Nachweis von Individuen zum Zeitpunkt der Flächenbegehung im Bereich dieser Strukturen. 

Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Werden Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

 Während der durchgeführten Flächenbegehung im August 2019 wurden auch an günsti-
gen Stellen (u.a. zum Sonnenbad geeignete Bereiche, potentielle Verstecke) keine Zau-
neidechsen aufgefunden. Da sandige bzw. Lockersubstrat aufweisende Bodenbereiche 
fehlen, besteht keine Eignung zur Reproduktion. Aufgrund des geringen Aktionsradius der 
Art, die ein Vorhandensein aller benötigten Teilhabitate in einem engen räumlichen Radius 
verlangt, ist eine Besiedlung der Vorhabensfläche sehr unwahrscheinlich. Ein signifikant 
erhöhtes Tötungs- und Verletzungsrisiko für adulte Individuen und Gelege besteht damit 
nicht. 

     ja      nein 

Sind Vermeidungs- oder funktionserhaltende Maßnahmen erforderlich?      ja      nein 

Tritt der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ ein?      ja      nein 

erhebliche Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) - streng geschützte Arten, europäische Vogelarten 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzuchts-, Mauser-, Überwinterungs- oder 
Wanderzeiten erheblich gestört? 

 Fortpflanzungshabitate sind auf der Vorhabensfläche nicht zu finden. Aufgrund des ge-
ringen Aktionsradius der Art, die ein Vorhandensein aller benötigten Teilhabitate in einem 
engen räumlichen Radius verlangt, ist damit eine Besiedlung der Vorhabensfläche, auch 
bei Vorhandensein geeigneter anderer Teilhabitate wie Überwinterungsverstecke sehr un-
wahrscheinlich. Erhebliche Störungstatbestände werden nicht erwartet. 

     ja      nein 

Verschlechtert sich der Erhaltungszustand der lokalen Population?      ja      nein 

Sind Vermeidungs- oder funktionserhaltende Maßnahmen erforderlich?      ja      nein 
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relevante Art/Artengruppe 

Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Tritt der Verbotstatbestand „Störung“ ein?      ja      nein 

Entnahme, Schädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 
zerstört? 

 Fortpflanzungshabitate sind auf der Vorhabensfläche nicht zu finden. Aufgrund des ge-
ringen Aktionsradius der Art, die ein Vorhandensein aller benötigten Teilhabitate in einem 
engen räumlichen Radius verlangt, ist damit eine Besiedlung der Vorhabensfläche, auch 
bei Vorhandensein geeigneter anderer Teilhabitate wie Ruhestätten sehr unwahrschein-
lich. Eine Beschädigung und Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfolgten da-
mit nicht. 

     ja      nein 

Wird die Funktionalität gewahrt?      ja      nein 

Sind Vermeidungs- oder funktionserhaltende Maßnahmen erforderlich?      ja      nein 

Tritt der Verbotstatbestand „Entnahme, Schädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten“ ein? 

     ja      nein 

Ist die Erteilung einer Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?      ja      nein 
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7 Maßnahmen des besonderen Artenschutzes 

7.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen tragen dazu bei, erhebliche Beeinträchtigungen der re-

levanten Arten zu vermeiden oder zumindest auf ein Minimum zu reduzieren und dienen damit der 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der jeweiligen lokalen Population. 

 

Vermeidungsmaßnahme - Brutvögel 

Zum Schutz von Gelegen, Nestlingen und noch nicht mobilen Jungvögeln ist eine Bauzeitenregelung 
einzuhalten. Dementsprechend dürfen Gehölzrodungen nur außerhalb der Brutzeit, d.h. zwischen 01. 
Oktober und 28. Februar durchgeführt werden. 
 

Hinweise: 

Nach der Baufeldfreimachung im vorgegebenen Zeitraum sollte die Errichtung der baulichen Anlagen 
zeitnah und kontinuierlich durchgeführt werden. So kann eine Besiedlung baustellennaher und damit 
störungsgefährdeter Bereiche der verbleibenden Gehölze in der folgenden Brutperiode vermieden 
werden.  
 
Bei der Bauausführung ist etwaigen Hinweisen auf inzwischen vorkommende geschützte Tier- und 
Pflanzenarten nachzugehen und im Falle unverzüglich die zuständige Untere Naturschutzbehörde zu 
informieren. 
 

 

7.2 CEF-Maßnahmen 

Als CEF-Maßnahmen (continuous ecological functionality-measures - Maßnahmen zur Erhaltung der 

dauerhaften ökologischen Funktion) werden Maßnahmen des Artenschutzes verstanden. Entscheiden-

des Kriterium ist, dass sie vor einem Eingriff in direkter funktionaler Beziehung durchgeführt werden. 

Damit soll eine ökologisch-funktionale Kontinuität ohne zeitliche Lücke gewährleistet werden. 

 

Spezielle Maßnahmen des Artenschutzes werden nicht benötigt. 
 
 

8 Zusammenfassende Bewertung der Verbotstatbestände und deren Berück-
sichtigung im Bebauungsplan 

Die artenschutzrechtliche Prüfung kommt zum Ergebnis, dass für die als relevant erachteten Arten 
keine Beeinträchtigung des Erhaltungszustands der jeweiligen lokalen Population zu erwarten ist, die 
die Erheblichkeitsschwelle überschreitet. Besondere Maßnahmen des Artenschutzes sind nicht not-
wendig. Es werden keine Zugriffsverbote nach § 44 Absatz 1 BNatSchG berührt. Eine Ausnahme nach 
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§ 45 Abs. 7 BNatSchG ist demnach für keine der Arten erforderlich. Auf der Ebene des Bebauungspla-
nes sind keine weiteren Untersuchungen nötig. 


